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„daß er an seiner erhabenen Stelle die Regierung, sich zum
Ruhm und seinen Unterthanen zum Heil auf Friede, und
Recht zu stützen habe," verkündete Friedrich, „obwohl die
Deutschen in ihren Privatverhältnissen nach altem Herkommen
und ungeschriebenen Rechten lebten," mit Rath der Fürsten,
Edlen und Reichsgetreuen das Reichsgesetz, welches vom Ver¬
bot der Selbsthülfe, Errichtung von Zöllen und Münzen,
Gerichten u. s. w. handelte. Der Erfahrung, welche er
selbst mit seinem Sohn gemacht hatte, entsprach die Bestim¬
mung , daß die Dienstmänner und die eigenen Leute, mit
deren Beistand die Söhne etwas gegen die Väter unternom¬
men hätten, für alle Zeit ehr- und rechtlos sein sollten;
die Ansprüche der Vasallen der Landessürsten wurden aner¬
kannt , indem sie fortan bei dem Erlasse von Landesgesetzen
zugezogen werden sollten; wegen des Landfriedens wurde fest¬
gesetzt, daß die Fürsten und andere, die Gericht von dem
Kaiser hatten, nach des Landes Sitte und Gewohnheit richten
sollten, damit niemand wegen erlittener Beschädigung Gewalt
übe, sondern deshalb beim Richter klage.

Es war das erste umfassendere Gesetz, welches von
einem deutschen Kaiser gegeben ist; auch darin bekundete sich
die Weisheit dessen, der es gab, daß es nicht blos lateinisch,
was bisher der alleinige Brauch war, sondern auch deutsch
abgefaßt und veröffentlicht wurde. Friedrich wurde gepriesen,
denn viele hofften nun aus eine Zeit des Friedens unter der
Herrschaft von Recht und Gesetz; andere aber, welche die
Erfahrung von der Machtlosigkeit von Gesetzen, für deren
Ausübung bei Abwesenheit des Kaisers kein Organ vorhanden
war, bedachten, waren weniger voll Vertrauen für die Zu¬
kunft. Aber auch die letzteren mußten das gesetzgeberische
Talent des Kaisers anerkennen, und alle rechneten es ihm
hoch an, daß er täglich zu Gerichte saß und außer über Leib,


